
Besondere Arten von Volksrechten

gegen den Landesfürsten und die Abschaffung der Monarchie. Sie spie-

len bisher in der Staatspraxis keine Rolle. Die drei letztgenannten Volks-
rechte hat erst die Verfassungsrevision von 2003 eingeführt.?6® Es handelt
sich bei ihnen um stark «personenbezogene» Instrumente,?” die obliga-

torisch zur Anwendung gelangen.

I. Einberufung und Auflösung des Landtages

Die politischen Rechte umfassen auch das Recht auf Einberufung und
Auflösung des Landtages.

1. Einberufung des Landtages

Aufschriftliches Begehren von 1000 Stimmberechtigten oder von über-
einstimmenden Gemeindeversammlungsbeschlüssen von drei Gemein-

den, das zu begründen ist, ist der Landtag einzuberufen. Es ist an die

Regierung zu richten, die es dem Präsidenten des Landtages übermittelt,
der ihn einberuft. Im Fall der Vertagung des Landtages erfolgt die Ein-
berufung durch die Regierung.

Ist der Landtag aufgelöst, ist unverzüglich auf eine Neuwahl zu

dringen und in der Folge der Landtag einzuberufen.
Ist der Landtag vertagt oder geschlossen, ist er vom Präsidenten

bzw. der Regierung ebenfalls sofort wieder einzuberufen.

Auf das Verfahren finden die Bestimmungen über die Initiative
ergänzend Anwendung.?’®

2. Abberufung bzw. Auflösung des Landtages

1500 Stimmberechtigte oder übereinstimmende Gemeindeversamm-

lungsbeschlüsse von vier Gemeinden können eine Volksabstimmung
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